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Genusszeit 
14.04.2024 | 11:00 – 17:00 Uhr 

BEWERBUNG / ANMELDEFORMULAR 

(Firmen) Name: ………………………………………………………………………………………… 

Straße: ………………………………………………………………………………………………….. 

PLZ, Ort: ……………………………………………… E-Mail: ………………………………………. 

Telefon: ……………………….. Mobil:………………………… 

Web: www. ……………………………………………Facebook/Instagram:…………………………… 

 

Teilnahmekriterien:  

Sie (Ihr Unternehmen) bieten 

• kulinarische Spitzenprodukte,  

• die Sie in Oberbayern, vorzugsweise im bayerischen Oberland  
(Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen, 
Miesbach) selbst herstellen 

• Sie bieten unentgeltliche kleine Kostproben einer Auswahl Ihrer Produkte an. 

• Sie werden bevorzugt berücksichtigt, wenn Sie an Ihrem Stand eine kleine Vorführung zur 
Herstellung anbieten oder Wissen rund um Ihre Produkte vermitteln. 

 

Für die Auswahl der Ausstellenden durch eine Jury benötigen wir: 

• 2-3 Fotos + Beschreibung ihrer aktuellen kulinarischen Produkte 

• Ggfs. 1 Foto des eigenen Marktstandes im Außenbereich 

• Auskunft über die Preisspanne ihrer Verkaufsprodukte, von ……. €  bis……..€ 

 

Bitte senden Sie die Bewerbung bis zum 10. März 2024 per E-Mail an 
freilichtmuseum@glentleiten.de (bevorzugt)  
oder per Post an Freilichtmuseum Glentleiten, An der Glentleiten 4, 82439 Großweil. 
Sie erhalten eine schriftliche Empfangsbestätigung.  

Wenn Ihre Bewerbung angenommen wird, erhalten Sie eine Rechnung, die als Bestätigung zur 
Teilnahme an der Veranstaltung gilt. Die Rechnung ist vor Veranstaltungsbeginn zu begleichen. 

Wir berücksichtigen nur vollständige und rechtzeitig abgegebene Bewerbungen! 
 
Ort, Datum, Unterschrift: 
 

_____________________________________________________________________ 

 
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Teilnahmebedingungen (siehe Seiten 1-4) für die 
Veranstaltung an. 

 
 

http://www/
mailto:freilichtmuseum@glentleiten.de
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GEBÜHREN 

Ermäßigte Standgebühren als Einführungsangebot 2024: 

€40,- zzgl. MwSt. 

inkl. Basis-Strom* und sonstigen Veranstaltungsnebenkosten 

 

Außenbereich: 
 
*Stromzugang für 1-2 LED-Beleuchtungsmittel. Bitte unten ankreuzen, falls dieser benötigt wird.  
Im Außenbereich stellt das Museum keine Außenstände oder -hütten zur Verfügung.  
Bewerber für den Außenbereich müssen einen Stand mitbringen sowie für den Auf- und Abbau sorgen. 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

Eigener Stand, Frontlänge ca.:      2m O / 3m O / 4m O  

Stromzugang für:  

1-2 selbst mitgebrachte, VDE-zugelassene LED-Beleuchtungsmittel*    O 

 

Innenbereich:  
 
Biertisch oder ähnlicher Tisch im historischen Gebäude + *Stromzugang für 1-2 LED-Beleuchtungsmittel.  
Bitte unten ankreuzen, falls dieser benötigt wird. 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

Tisch im historischen Gebäude:         O  

Stromzugang für:  

1-2 selbst mitgebrachte, VDE-zugelassene LED-Beleuchtungsmittel*    O 
 

 
Für weitere elektrische Geräte berechnen wir eine Strompauschale pro Stand von  
 

€25,- 

Weitere elektrische Geräte (bitte Art und Anzahl des / der Geräte angeben)    O 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN GENUSSZEIT 14.04.2024 | 11:00 – 17:00 Uhr  

 
1. Standplatzvergabe  

 
Die Standplatzvergabe erfolgt durch Veranstalter und Marktleitung, diese (bzw. 
von diesen beauftragte Personen) sind auch weisungsbefugt. 
 

2. Marktbestimmungen 
 
Der Markt wird den gewerblichen Bestimmungen gemäß bei der Gemeinde 
angemeldet. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, Name und Adresse gut sichtbar 
am Stand zu befestigen. Alle Waren müssen mit Preisen versehen sein. Die 
Teilnehmenden verpflichten sich zur Einhaltung der Hygienebestimmungen im 
Umgang mit Lebensmitteln. 
 

 
3. Aufbau- und Abbauzeiten 

 

• Aufbau 14.04.2024, von 08:00 – 10:30 Uhr.  
Bitte beachten Sie, dass die Fahrwege im Museumsgelände nicht geteert und 
teilweise abschüssig sind.  
 
Alle Autos müssen bis 10:45 Uhr das Gelände verlassen haben.  
 

• Abbau: 17:15 – 19:00 Uhr. 
 
Autos dürfen ab 17:15 Uhr ins das Gelände fahren.  
 
Der vorzeitige Abbau während der Marktzeiten ist nicht erlaubt und führt zu einem 
Ausschluss von zukünftigen Märkten. Ausnahmen sind nur in Notfällen und nach 
Absprache mit den Veranstaltern möglich. 

 
4. Vorgaben zum Standaufbau 

 

• Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie sich in einem Museum 
befinden. Deshalb ist das Anbringen von Nägeln sowie Veränderungen 
an Gebäudeteilen und Einrichtungsgegenständen ausdrücklich 
verboten. Dazu zählen auch Befestigungen (Klebebänder, Nägel, 
Schrauben, Reißzwecken etc.) an oder in den Gebäuden oder am 
Inventar. Bitte wenden Sie sich im Zweifel an das Museumspersonal.  

• Bitte achten Sie auf ein sauberes, zum Gesamtbild des Museums passendes 
Erscheinungsbild des Verkaufsstandes. Das heißt z.B. keine 
Plastikdekorationen, kein farbiges, grelles oder blinkendes Licht, keine größere 
Werbung, keine Musik. Jeder Ausstellende muss seinen Müll vollständig wieder 
mitnehmen und einen sauberen  Standplatz hinterlassen. Wenn wir Müll 
entsorgen müssen, stellen wir dies mit 35 Euro pauschal in Rechnung. 

• Das Museum stellt über die bestellte Ausstattung hinaus keine weiteren Tische, 
Bänke, Beleuchtungen oder Dekoration zur Verfügung. Jeder Ausstellende muss 
seine Standausstattung selbst mitbringen.  

• Aussteller dürfen nur VDE-zugelassene Elektrogeräte und Kabel verwenden. 
Für Schäden aus fehlerhaften Elektroanwendungen haftet der Nutzer. Für 
Beleuchtung im Innen- und Außenbereich sind nur Energiesparlampen (LED) 
zugelassen. Eigenmächtiges Verlegen von Kabeln zu den Einzelständen im 
Außenbereich führt zum Ausschluss vom Markt. 

• Jeder Ausstellende muss persönlich oder durch kompetente Vertretung während 
der Marktöffnungszeiten am Stand anwesend sein.  
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5. Standgebühren 
 
Bei Rücktritt vor dem 01.04.2024 wird eine Gebühr in Höhe von 20,- € einbehalten, danach 
behalten wir die gesamte Standgebühr ein. Wenn die Veranstaltung aus nicht von uns zu 
verantwortenden Gründen vom Landratsamt oder einer anderen offiziellen Stelle abgesagt wird 
oder bei Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt wird die Standgebühr einbehalten. 

 
Witterungsbedingt oder bei höherer Gewalt behalten wir uns vor, die Veranstaltung nach 
eigenem Ermessen abzusagen. Standgebühren werden in diesem Fall nicht 
zurückerstattet, auch nicht teilweise. 
 

 
6. Brandschutz: 

 
Heizgeräte aller Art sowie offene Flammen sind verboten, ebenso gilt 
Rauchverbot im gesamten Museum bis auf gekennzeichnete Raucherplätze! Bitte 
nur mit schwer entflammbarem Stoff (B1) dekorieren. Flüssiggas darf nicht verwendet 
werden - siehe Teil B der Brandschutzordnung (Anlage). 
Öfen dürfen ausschließlich vom Museumspersonal beheizt werden. 
 

7. Sicherheit 
 
Bitte blockieren Sie keine Rettungsdienst- oder Feuerwehrzufahrten bzw. Notausgänge 
oder Fluchtwege! 
 

8. Haftung 
 
Der Veranstalter haftet nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit- auch seiner Erfüllungsgehilfen.  Der Veranstalter übernimmt keine 
Haftung bei Diebstahl und Verlust/Beschädigung von Ständen, 
Einrichtungsgegenständen, Ausstellungsstücken oder Waren aller Art durch Brand, 
Einsturz, Erdbeben, Sturm, Hagel, Wasser, Blitzschlag.  
Der Ausstellende trägt die alleinige Haftung für von ihm und seinen Beauftragten 
verursachten Personen- oder Sachschäden 
 

9. Datenschutz 
 
Wir speichern Ihre Daten nur für den internen Bedarf, außerdem werden  Name und 
Adresse auf unserer Webseite und einem Flyer zur Veranstaltung veröffentlicht. 
 

10.  Bild- und Videorechte 
 

Mit der Anmeldung zum Markt stimmen Sie der Verwendung der uns von Ihnen 
zugeschickten Fotos und Beschreibungen für Werbezwecke des Museums (Flyer, 
Zeitung, Instagram, Facebook, Internet usw.) ausdrücklich zu. Bild- und Textrechte 
müssen frei von Rechten Dritter sein. 

 
Hierzu zählen auch während des Marktes aufgenommene Bilder bzw. Videos.  

 
 
 
 


